
 
Antrag  
der Fraktionen der CDU und der FDP  
betreffend Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen 
in Hessen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die von der Landesregierung eingeleite-

ten Maßnahmen zur Sicherstellung der flächendeckenden Grundver-
sorgung mit Breitbandanschlüssen bis 2 MBit/s in Hessen erfolgreich 
umgesetzt werden. Mit den jetzt laufenden Projekten erhalten 99,1 
v.H. der Haushalte in Hessen eine Grundversorgung bzw. eine 
Grundversorgungsperspektive. 416 Ortsteile mit über 120.000 Haus-
halten werden online sein. 

 
2. Der Landtag begrüßt die von der Landesregierung vorgestellte Strate-

gie zum Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen (Next Generation 
Access [NGA]), die insbesondere die Zielsetzung und die Instrumente 
zur Umsetzung eines nachhaltigen Aufbaus von Hochleistungs-
Breitbandinfrastruktur beinhaltet und dabei gerade die Einbindung 
von kleinen und mittelständischen IKT-Unternehmen ermöglicht. Ei-
ne Universaldienstleistungspflicht stellt dagegen kein geeignetes In-
strument für einen flächendeckenden Breitbandausbau in Hessen dar. 

 
3. Hochgeschwindigkeitsnetze (mit mind. 50 MBit/s) sind ein unver-

zichtbarer Infrastrukturbestandteil zur Sicherung von Wohlstand und 
Beschäftigung, gerade auch im ländlichen Raum. Der Landtag be-
grüßt daher, dass die Landesregierung zum Ausbau dieser Netze ein 
Bürgschaftsprogramm mit einem Volumen von 200 Mio. € aufgelegt 
hat. Das Land fördert derzeit bei 13 Landkreisen Machbarkeitsstudien 
zur Umsetzung. Darüber hinaus sind 22 Projekte zur Leerrohrmitver-
legung im Rahmen der kommunalen Verkehrsinfrastrukturförderung 
sowie 17 Projekte zur Leerrohrmitverlegung durch Landesstraßen-
baumaßnahmen in der Umsetzung. Damit wurden 27.300 m Leerroh-
re mit einem Volumen von ca. 1,75 Mio. € gefördert. 

 
4. Der Landtag bittet die Landesregierung, im Einklang mit den Zielen 

der Bundesregierung bis 2014 mindestens 75 v.H., nach Möglichkeit 
jedoch allen hessischen Haushalten einen Zugang zu Hochleistungs-
breitband-Internetanschlüssen zu ermöglichen. 

 
5. Der Landtag betont, dass für Geschwindigkeit und Finanzierbarkeit 

des Hochgeschwindigkeits-Breitbandausbaus in Hessen die Möglich-
keit der Mitbenutzung von bundeseigener Infrastruktur von erhebli-
cher Bedeutung ist. Daher bittet der Landtag die Landesregierung, 
sich gegenüber der Bundesregierung für die Möglichkeit der Mitbe-
nutzung dieser Infrastruktur einzusetzen. 

 
6. Der Landtag begrüßt, dass auch kommunale Unternehmen bereit 

sind, einen Beitrag zum Breitbandausbau zu leisten. Gleichzeitig gilt 
die Maßgabe, dass staatliche Anbieter nur dort tätig werden sollen, 
wo ein wirtschaftlicher Ausbau durch einen privaten Anbieter nicht 
möglich ist.  
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Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
Wiesbaden, 27. September 2011 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Parl. Geschäftsführer: 
Dr. Wagner (Lahntal) Blum 
 
 
 
 
 


